
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priori-
tät. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der EU Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO-EU) und das Landesdatenschutzgesetz (LDSG). 

1. Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne 
des Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO ist das 

Landratsamt Heilbronn, vertreten durch den Landrat 
(Vermessungsamt) 
Lerchenstraße 40 
74072 Heilbronn 
Tel.: 07131 994-0 

Fax: 07131 994-190 
Poststelle@landratsamt-heilbronn.de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Nutzung persönlicher Daten 
Persönliche Daten werden verarbeitet, soweit Sie zur Bereitstellung gesetzlich oder 
vertraglich verpflichtet sind, der Verarbeitung in einer separaten Erklärung zuge-
stimmt haben oder wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öf-
fentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. 

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu folgenden Zwecken 

 Durchführung von Umlegungen, insbesondere Einladungen zur Anhörung und 
Erörterung, Fertigen der Bestandskarte und des Bestandsverzeichnisses und 
der Aufstellung des Umlegungsplans und  

 Bekanntgabe von Verwaltungsakten, die im Zusammenhang mit Umlegungen 
erlassen werden. 

Die vertragliche / gesetzliche Verpflichtung ergibt sich hierfür aus der Vereinbarung 
mit der jeweiligen Gemeinde zur Übertragung der Befugnis zur Durchführung der 
Umlegung und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSVGO i.V.m. dem Baugesetzbuch 
(BauGB), der Grundbuchordnung (GBO) und dem Vermessungsgesetz von Baden-
Württemberg (VermG). 

Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt an sonstige Beteiligte am Umlegungsverfahren 
nach § 48 BauGB. Dies sind die jeweilige Gemeinde, das Grundbuchamt Heilbronn, 
das Finanzamt Heilbronn, der Erschließungsträger und ggf. das Landgericht Stuttgart 
Baulandkammer. 



Eine Weiterleitung eines Teils Ihrer Daten erfolgt an das Landesamt für Geoinforma-
tion und Landentwicklung zur Fortführung des Liegenschaftskatasters. Eine Übermitt-
lung der Daten in ein Drittland/eine internationale Organisation findet nicht statt. 

Urkunden und Schriftstücke, die für die künftigen Rechtsverhältnisse der Beteiligten 
von Bedeutung sind, insbesondere die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis, 
der Umlegungsplan, Vorwegnahmen der Entscheidung u.a. werden auf Dauer aufbe-
wahrt. Alle anderen Akten werden spätestens 30 Jahre nach Rechtskraft der Umle-
gung gelöscht. 

3. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten 
Nach geltendem Recht können Sie beim Landratsamt Heilbronn schriftlich nachfra-
gen, ob und welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken über Sie ge-
speichert sind. Hier können Sie auch ggf. die Berichtigung, die Einschränkung der 
Verarbeitung oder die Löschung beantragen. Eine entsprechende Mitteilung hierzu 
erhalten Sie schriftlich auf Nachfrage. 
 
Weiter haben Sie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, sowie das Recht, 
der Verarbeitung zu widersprechen, sofern an der Verarbeitung kein zwingendes öf-
fentliches Interesse besteht, das Ihre Interessen überwiegt, und es keine Rechtsvor-
schrift gibt, die zur Verarbeitung verpflichtet.  

4. Sicherheit Ihrer Daten 
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller 
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie 
für den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr 
sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg oder die vir-
tuelle Poststelle zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht ge-
währleistet werden kann. 

5. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: Datenschutz@Landratsamt-
Heilbronn.de und Tel.: 07131 994-0. 

Grundsätzlich wenden Sie sich bitte bei Fragen zur Datenverarbeitung und zum Da-
tenschutz bei anderen Behörden oder privaten Organisationen an den Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
Tel. 0711 61554-10, poststelle@lfdi.bwl.de, die zentrale Aufsichts- und Beschwerde-
behörde für Baden-Württemberg. 
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